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Auszuo AUS DEM PROTOKOLL

DES

~~REGIERuNosRATES DES KANTONS S0LOTHuRN
VOM

15, Dezember 1967 Nr. 6482

Mit Regierungsratsbeschluss Nr. 3974 vorn 16. August 1966

wurde der~mit den dazuge~

hör,enden Bauvorschriften der Einwohnergemeinde ~ genehmigt.

Mit Schreiben vom 24~7.1967 unterbreitet die Einwohnergemeinde

Grenchen demRegierungsrat diesen Plan nochmals, wobei allerdings

einige Aenderungen sowohlim Plan wie auch an den dazu gehörenden

Bäuvorschriften vorgenommen wurden. Es handelt sich kurz um folgendes:

Entlang der Bettlachst~asse, beginnend von Westen her~ ist

das erste Gebäude nicht ei~geschossig, sondern zweigeschossig,

das zwei~te anstatt 6—g~sähossig siebengeschossig vorgesehen (die

Anzahl ~}escho~se bleibt an sich gl~ich, aber das Attikageschoss über

dem s~chsten Geschoss soll zum Vollgeschoss ausgebildet werden),

und schliesslich wurde das Zwischengebäude auf GB Grenchen Nr. 2~l4

durchgehend zweigeschos~ig und nicht,wie im ursprünglichen Plan,

viergeschossig projektieI~t. Im übrig~ wurde der Plan iinverändert

vorgelegte § 9 der speziellen Bauvorschriften zum Bebauungsplan

0chsenpl~rtz-Ost wird in folgender Neufassung vorgelegt:

1TEs werden keine Attika~Geschosse gestattet. Hingegen sind Auf—
hauten für Treppen, Lifte und technisch bedii~gte IPstall~tionen
(Kai~ine, Ventilationen etc.) über d~rn obersten Geschoss gestattet.
Auch können für Dachgärten Ueberdachungen gestattet werden, sofern
sie nicht f~ssadenbündig, sondern im ähnlichen Sinne wie Attika
Geschosaö zurückgesetzt werden. Auf attikaähnliche Aufbauten dürfen
nur noch Kamine, Ventilatoren etc, über Dach geführt werde~i, je
doch keine Liftaufbauten mehr.~

Die Ab~ndei~ung des speziellen Bebauungsplanes Ochsenplatz-Ost

wurde nicht neu aufgelegt, da es sich um unbedeutende Veränderungen

handelt, die zudeni keine Erhöhung der Ausnützung zur Folge haben.

Gen~äss § 30 des Normalbaureglemente~ kann die Baubehöi~de mit Zu

stimmung des Bau—Departementes in allen Zonen, in denen dreigeschos~

sige und höhere Bauten, zulässig sind, höhere Gebäude, als nach den
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Zonenvorschriften vorgesehen sind~ zulassen. Daran sind jedoch

bestimmte Bedingungen geknüpft. Zunächst darf die der zonengemässen

Ueberbauung entsprechende Ausnützungsziffer nicht überschritten

werden~ ~ schon erwä1~nt,trif~ dies im vorliegenden Fall zu,

.indem die Ausnützungszi~fer des vom Regierungsrat bereits genehmigten

speziellen Bebauungsplanes nicht vb~äi~dert wird. Weiter darf die

küfftige Ueberbauung benachbarter Grundstücke nicht ungünstig

präjudiziert werden0 Es handelt sich um. ein Gebiet der geschlossenen

Bauweise, wo obnehin bei Besonderheten kaum anders als uber den

vTeg von speziellen Bebauungsplanen gebaut werden kann Die Nach—

hargrundstucke befinden sich in einer ahnlichen Situation wie

diejenigen Liegenschaftenq die nun durch den speziellen Bebauungs—

plan Oehsenplatz—Ost effasst worden sind Mit andern Worten wird

in. dem Moment ein weiterer spezieller Bebauungsplan notwendig

werden,, wo die Nachbargrundsfücke ~benfalls neu zu überbauen sind.

In diesem Zusammenhang steht die weitere Bedingung, dass berechtigte

nechharliche Interessen nicht geschadigt werden d.urfen Gemass

~~uszug aus dem Protokoll der Geme‘inderatskommission Grenchen vom

4 7 1967 wurden drei Einsp‘achen von Nachcarn auf dem Wege von

Vei.handlungen erledigt

Schliesslich gilt als latzt~ Bedingung, dass die vorgesehene

Ueoeroauung arcnitektonisch, ortsbaulich und nygieniscn eine gute

Losung darstellt Inbezug au~ diese im Text angefuhrten Kriterien

kani gesagt werden, dass die Plananderung gegenuber dem ursprungliehen

genenmigLen Plan mindesLens L~eJne Verschlechterung darstellt. Die (
zust~nd~ gen Instanze~i des kanbonalen Hochbauamtes haben den Plan (
in seiner endgultigen Form ei~ehend ge~ruft und gebilligt.

Da i~ voiliegenden PaJl seitens allei interessierter Eigentumer

vol llacnbarliegenschaften gegen die I~banderung des Projektes keine

0ppo~itioi~ gern~cht wird, können de‘r‘~.P1an Und die

aogea‘~eerten Bauvorschriften ehna Neuauflage des Planes a‘~snah~ils

~r~Ise genehaigt werden. Im Sinne von § 30 NBR hat das Bau—

Deparcement die Zustimmrig zu hoheren~Geoauden zu erteilen.

IDar Regierungsrat e~ac:tet d~ese Zubtlmtcung als angemessen
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Es wird
bescb1os~:

Der abgeänderte spezielle Bebauungsplan Ochsenplatz-Ost und der
abgeänderte § 9 der speziellen Bauvorschriften der Einwohnergemeinde
Grenchen w erden genehmigt.

Genehmigungsgeblfhr: Fr. 18,——
Publikationskosten: Fr. 14.~-—

Fr. 32.-— (Im Kontokorrent mit der Gemeinde
Grenchen zu verrechnen)
(Staatskanzlei Nr. 996) KK

Der Staateschreiber:

BaueDepartement (4)
Kant. Hochbauamt (2)
Kant. Tiefbauamt (2)
Jur. Sekretär des Bau—Departementes. (2)
Kant. Planungsstelle (2), mit Akten, 1 gen. Plan und ppez.

Bauvorschriften
Kreisbauamt 1, Solothurn mit 1 gen. Plan und spez. Bauvorschriften
Kant. Finanzverwaltung (2)
Ammannamt der Einwohnergemeinde Grenchen
Stadtbauamt Grenchen (2), mit 2 gen. Plänen und spet. Bauvorschriften
Amtsblatt (Publikation des Dispostttvs)
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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL
DES

•R~GIERuNGSRATES DES KANTONS SOLOTHuRN
VOM

16. August l~66 ~ 3974

Die Einwohnergemeinde Grenchen besitzt über das ganz .~Gemei~adege—

biet einen rechts~iiltigen Zonenpian, der schon einige ;:Abänderungen

resp, Ergänzungen erfahren~hat. In Berücksichtigung der* veränderten

Verhältnisse sieht sich die. ~inwohnergemeinde Grenchen erneut verant

.las~t, mit dem speziellen Bebauungsplan Oc~n latz-Ost und den da-

• zugeh~5renden Bauvorschriften an, den Regierungsrat zu gelangen.

•Vom~:2.; Juli bis 3l.Juii 1964~wurde.. dieser Plan mitden dazugehörenden

Bauvorschriften zum ersten Mal öffentlich aufgelegt.~ Innert nützlicher

Frist sind dagegen zwei Einsprachen .e~ngegangen. Gßstützt auf die

Erwägungen der Baukommission w‘~rde eine Abänderung und Neu—Auflage

beschlossen, die den Ei~n~prachen weitgehep~d e~itg~~gen kam. Dieser neu

überarbeitete Plan mit d~n.dazugeh~renden Bauvorschriften J.~ag dann

vom 6. November bis 5.. Dezember 1964 öffentlicl‘i:auf, Gegen diesen

Plan richteten sich erneut drei Einsprachen. An der Gemeinderats—

sitzung vom 6. April 1965 wurde eine davon abgewiesen, eine andere auf

den Zi~ilweg~

~dhläfli, Solothu~nstrasse 34 ~ -G~enchen., vertr~ten dürch;G~schäfts—

i.ind Treuhandbüro KailenAG~Grenchen, wurde in einigei~ Punkten gutge~

heissen, teilweise als hinfällig erklärt und teilweise auf den Zivil—

~~~r~rwiesen. An der gleichen Sitz~g wurde de~sp~zielleBebauungs—

plan Och~enplatz—Ost mit den dazugeh~rendenBaüvorschrjften genehmigt.

Gegen diesen Beschluss hat Herr~E~ Kirchhöf~ ~neut Einspräche er

hoben. : :~. -

Angesichts des eher: vorsorgJ4c]aen.. Oha~akters des Rekurses wurden

zwischen dem Stadtbauamt uud; d~rr ~at,ei~igten Parteien Verhandlungen

zum Zwecke einer Verständ~guxg aufgenommen., P~bei.erga~ es sich, dass

18204- 88000/108000



—2--

eine solche mit dem Einbezug der beiden Grundstücke des Rekurrenten

(GB Nrn~ 4136 und 4635) in den speziellen Bebauungsplan erleichert

werden könnte, damit die vom Einsprecher in ~rage ge~te1lte Rechts—

~1e~cSheit gewahrt bleibt. In diesem Sinne wurde der Plan nochmals ab

geändert und mit den dazugehörenden Bauvorschriften vom 16. September

bis 15. Oktober 1965 erneut aufgelegt. Einsprachen sind keine ~einge—

gangen~...An der G-emeinderats—Sitzung vom 15. März 1965:. ~wurd~ diesem

Plan sowie den dazugehörenden ~auvorschr;i~ft~n die Genehmi‘gui~ erteilt,

wozu~.der Rat gemäss. ~ 15 des Bauge~.etz~s zuständig war. ‘

Der Geltun~ ~oh~~dieses. ‘~i~e.s•.liegt i~ der Kreuzung‘Betti~h~tr~ jC~

‘.~D~r..Jos. Giraid-~Strasse•—5olothurnstrasse, Die Baulinien bei den im

Plan rot bemalten Gebäuden gelten als H~uabau1inien~ Für die Ueber

bauung auf den Grundstücken GB Nrn, 4136 und 4635 (im Plan blau), die

in die Genehmigung einbezogen werden sollen, besteht kein Projekt.

Es kann heute noch nicht ai~gegeben werden, in welchem Ausmass eine

S~pätere‘U~berbauung erfolgen soll. Die“~Baulinie auf der Südseite der

‘Sdlot‘hürnstrasse,“wie sie ~if Grundstübk Nr. 4634 festgelegt wurde,

~soll au•~f~ Grundstü‘ck Nr.‘~41~6 weitergezbgen werden. Für die G±{i~id—

‘stücke N~n. 4136 ünd 463~‘ s‘5~ll‘ die~ gleiche Ausnützungsziffer~g~lten

wie für die geplante Ueberbauüng auf den Grundstücken Nrn.‘ 4634 und

4636. . .

Der Regierungsrat stellt fest und zieht in Erwagun~

‘Mit dem RRB:Nr. 38O~7vom 5, Juli 1963 wurde die .Ab~n~erung ~er Aus—

‘...n~tzungsziffer.:(.~ .24 ~er~Ea~ordnung) vorg~no~men. ‘Gemäss, Ahm, 2 kön

nen. di~ AusniI~b.zungsziffern du~h ~p~zi?eebauung~p1öne abg.eäi~dert

werden. Im:yor•liegend,en Fall ist e~nu~i ~o, das~ der aufgelegte Plan

.....:e.igen~.2iohnur.di.e..Grunstüc:ke ~B‘.Nrn‘..:24l4, 2416, 4634, 4636,5200 und

55Ol.unf.as‘et..Der.Ein~ezug. der beiden .GrundsWøke GB Nrn, 4136.. und

4635 hat nur vorsorglichen Charakter. Die südliche Baulini.e der:

Solothurnstrasse auf Parzelle Nr. 4136 kann als Fortsetzung derjenigen

~ ~arz~Il‘&~‘.‘ 4°~3~‘~enehm±~t‘ ‘~rd‘~i~ ‘Hingegen kann die Au~i5~zungs—
:‘~.if.f~.für di~b‘~±~e~ Parzel~~n nicht gen. e1~igt werden, da die ~/oraus—

~24 ::Äb~. ~ i~{~ht ~~~knlt sind,
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Es wird

beschlossen:

1. Der spezielle Bebauungsplan Ochsenplatz—Ost der Stadt Grenchen,

umfassend die Parzellen GB Nrn.. 2414, 2416, 4634, 4636, 5200

und 5501 (im Plan rot), wird genehmigt.

2. Auf dem Grundstück GB Nr. 4136 wird nur die Baulinie längs

der Solothurnstrasse genehmigt.

3. Die speziellen Bauvorschriften werden, soweit sie die Grund

stücke Nrn. 2414, 2416, 4634, 4636, 5200 und 5501 betreffen,

ebenfalls genhemigt

Genehmigungsbebühr Fr. 24.--

Publikationskosten Fr. 14,——

Fr. 38.—— (Im Kontokorrent mit der Ein—
wohnergemeinde Grenchen zu
verrechnen)

(Staatskanzlei Nr. 491) KK

Der Staatsschreiber:

Bau-Departement (4)
Kant, Hochbauamt (2)
Kant, Tiefbauamt (2)
Jur. Sekretär des Bau—Departementes (2)
Kant.. Planungsstelle (2), mit Akten, 1 gen. Plan und spez. Bau—

vorschriften
Kreisbauemt 1, Solbthurn, mit 1 gen. Plan und spez. Bauvorschriften
Kant.. Finanzverwaltung (2)
~mmannamt der Einwohnergemeinde Grenchen
Stadtbauamt Grenchen, mit 2 gen. Plänen und spez. Bauvorschriften
Amtsblatt (Publikation des Dispositivs)




